
 
 

  

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 
IKJH-IFG-1/2/5-2026 
Innsbruck, 11.02.2026 

Informationserteilung zur Gänze gemäß § 9 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

 

Guten Tag! 

Wir haben Ihren Antrag auf Zugang zur Information vom 29.01.2026 betreffend die Frage wie viele 

Minderjährige im Jahr 2025 in Tirol auf Antrag der Kinder- und Jugendhilfe fremduntergebracht/den 

Eltern/Erziehungsberechtigten abgenommen wurden, erhalten. 

Jedermann hat gegenüber den informationspflichtigen Organen das Recht auf Zugang zu Informationen. 

Dies gilt nicht, soweit deren Geheimhaltung aus bestimmten Gründen erforderlich und gesetzlich nichts 

anderes bestimmt ist (Art. 22a Abs. 2 B-VG). Die Information ist nach Möglichkeit in der begehrten, 

ansonsten in tunlicher Form möglichst direkt zugänglich zu machen; jedenfalls ist eine Information im 

Gegenstand zu erteilen. Die Verweisung auf bereits veröffentlichte oder auf anderem Weg einfacher 

zugängliche Informationen ist zulässig. (§ 9 Abs. 1 IFG) 

Fristgerecht erteilen wir Ihnen hiermit die begehrte Information als Antwort in dieser E-Mail  

Die Daten für das Jahr 2025 wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgewertet. Daher können wir 

Ihnen nur die Daten aus dem Jahr 2024 nennen. Laut Auswertung vom Jahr 2024 befanden sich 810 

Minderjährige in voller Erziehung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Sofia Wildauer-Welser 

Amt d. Tiroler Landesreg., Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, Österreich

Sonja Mikula
per E-Mail an: s.mikula.k8ak6xr4b3@foi.
fragdenstaat.at

Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Inklusion und Kinder- und 
Jugendhilfe

Livia Hungsberger, LL.B
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
+43 512 508 2702 
ikjh@tirol.gv.at 
www.tirol.gv.at 
 
Informationen zum rechtswirksamen Einbringen und 
Datenschutz unter www.tirol.gv.at/information
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